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Antrag Drucksache Nr.: 00147/2021  der Mitglieder der Stadtvertretung Lothar Gajek, Martin 
Molter und Heiko Steinmüller 
Betreff: Ergänzung § 8 der Geschäftsordnung der Stadtvertretung Schwerin 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtvertretung möge folgendes beschließen:  
§ 8 der Geschäftsordnung der Stadtvertretung Schwerin wird um Absatz 7 ergänzt:  
(7) Anträge und Vorlagen von Mitgliedern der Stadtvertretung und Fraktionen müssen dem 
kommunalpolitischen Wirkungskreis entsprechen. Von Anträgen und Formulierungen welche den 
Oberbürgermeister auffordern, landespolitische Themen wahrzunehmen, ist abzusehen.  
 
Aufgrund des vorstehenden Beschlussvorschlags nimmt die Verwaltung hierzu Stellung: 

1. Rechtliche Bewertung (u.a. Prüfung der Zulässigkeit; ggf. Abweichung von bisherigen 
Beschlüssen der Stadtvertretung) 

Aufgabenbereich: Eigener Wirkungskreis      

Das Antragsrecht ist in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 
abschließend geregelt und steht daher nicht zur Disposition der Stadtvertretung. Eine Begrenzung 
dieses uneingeschränkten Antragsrechtes würde gegen die Regelung in der Kommunalverfassung 
verstoßen und wäre im Ergebnis rechtswidrig.  
 
2. Prüfung der finanziellen Auswirkungen 

Art der Aufgabe: -      

Kostendeckungsvorschlag entsprechend § 31 (2) S. 2 KV: Nicht erforderlich. 
 
Einschätzung zu voraussichtlich entstehenden Kosten (Sachkosten, Personalkosten): 

      
 
3. Empfehlung zum weiteren Verfahren 

Ablehnung       
 
 
 
Dr. Rico Badenschier 


